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Anordnung
zur Industriepreisbildung für neu- und weiter

entwickelte Erzeugnisse sowie veraltete Erzeugnisse 
der Textil-, Bekleidungs-, Leder- und 

lederverarbeitenden Industrie 
vom 15. November 1969

Die Verwirklichung des ökonomischen Systems des 
Sozialismus erfordert die konsequente Durchsetzung der 
Systemregelungen und Grundsätze der planmäßigen 
Preispolitik sowie in diesem Rahmen eine qualitative 
Weiterentwicklung des Preissystems, insbesondere für 
neu- und weiterentwickelte sowie veraltete Erzeugnisse. 
Dabei müssen auf der Grundlage des Planes weitestge
hend folgende Forderungen durch die Preisbildung er
füllt bzw. unterstützt werden:
— Stimulation der rationellen Nutzung der produktiven 

Fonds und der Senkung der Selbstkosten
— Förderung der Durchsetzung des wissenschaftlich- 

technischen Fortschritts und Sicherung des entspre
chenden Vorlaufes in der Erzeugnisentwicklung

— Stimulation einer bedarfssortiments- und qualitäts
gerechten, modisch aktuellen Produktion, insbeson
dere für neu- und weiterentwickelte Erzeugnisse so
wie der Einschränkung veralteter Erzeugnisse; Erhö
hung des Versorgungs- und Außenhandelseffektes

— Berücksichtigung der Dynamik der Produktions- und 
Realisierungsbedingungen

— Förderung der Abstimmung, Vereinbarung und Pla
nung der Industriepreise in Kooperationsverbänden.

Im Einvernehmen mit den zuständigen Ministern 
wird zur Stimulation des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts bei der Produktion neu- und weiterentwik- 
kelter Erzeugnisse sowie zur Einschränkung der Pro
duktion veralteter Erzeugnisse unter Berücksichtigung 
der
— Anordnung vom 13. Dezember 1966 über die Kalku

lationsrichtlinie zur Bildung von Industriepreisen für 
Erzeugnisse und Leistungen der volkseigenen Be
triebe (GBl. II S. 965; Ber. GBl. II 1967 S. 251)

— Anordnung vom 13. Dezember 1966 über die Kalku
lationsrichtlinie zur Bildung von Industriepreisen 
für Erzeugnisse und Leistungen der Betriebe mit 
^Staatlicher Beteiligung, der privaten Industrie-, Bau-, 
Dienstleistungs- und Verkehrsbetriebe (GBl. IX 
S. 974; Ber. GBl. II 1967 S. 251)

— Anordnung Nr. 2 vom 26. Juni 1968 über die Kal
kulationsrichtlinie zur Bildung von Industriepreisen 
für Erzeugnisse und Leistungen der volkseigenen 
Betriebe (GBl. II S. 505) ,

— Anordnung Nr. 2 vom 26. Juni 1968 über die Kalku- 
lätionsrichtlinie zur Bildung von Industriepreisen 
für Erzeugnisse und Leistungen der Betriebe mit 
staatlicher Beteiligung, der privaten Industrie-, Bau-, 
Dienstleistungs- und Verkehrsbetriebe (GBl. II 
S. 507)

folgendes angeordnet:

I.
Grundsätze

§ 1

Zur Förderung der Produktion neu- und weiterent
wickelter Erzeugnisse mit volkswirtschaftlich hohem 
Nutzen und zur Einschränkung der Produktion veralte
ter Erzeugnisse sind bei der Preisbildung folgende 
Grundsätze anzuwenden:
— An der schnellen Einführung neu- und weiterent

wickelter Erzeugnisse sind durch den Preis Herstel
ler und Anwender ökonomisch zu interessieren, aus
gehend von dem vorausberechneten ökonomischen 
Nutzeffekt.

— Bereits mit dem Beginn der Forschung und Ent
wicklung sind für neuentwickelte und volkswirt
schaftlich strukturbestimmende weiterentwickelte 
Erzeugnisse Kosten- und Preislimite (im weiteren 
„Preislimite“ genannt) festzulegen, ausgehend von 
der Analyse und Prognose technischer und ökonomi
scher Parameter — besonders der Selbstkosten — 
und vom Vergleich zum wissenschaftlich-technischen 
Höchststand.


